Anschrift der Praxis:

Unterrichtung über den Betriebsübergang 

der Zahnarztpraxis

auf Frau/Herr      .
Der Betriebsübergang wird stattfinden am/ist geplant für      .

Der Betriebsübergang erfolgt aus folgendem Grund:

     
     
     
     
Der Betriebsübergang hat zur Folge, dass das Arbeitsverhältnis mit den arbeitsvertraglich bestehenden Rechten und Pflichten auf die neue Inhaberin/den neuen Inhaber übergeht.
Der Übergang des Arbeitsverhältnisses findet nicht statt, wenn die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer innerhalb eines Monats nach Zugang dieser Unterrichtung schriftlich widerspricht. Der Widerspruch kann gegenüber der bisherigen Arbeitnehmerin/dem bisherigen Arbeitnehmer oder der neuen Inhaberin/dem neuen Inhaber erklärt werden.
Die bisherige Arbeitgeberin/der bisherige Arbeitgeber haftet neben der neuen Arbeitgeberin/dem neuen Arbeitgeber  für Verpflichtungen aus dem Arbeitsverhältnis, soweit sie vor dem Zeitpunkt des Übergangs entstanden sind und vor Ablauf von einem Jahr nach diesem Zeitpunkt fällig werden, als Gesamtschuldner.
Werden solche Verpflichtungen nach dem Zeitpunkt des Übergangs fällig, so haftet die bisherige Arbeitgeberin/der bisherige Arbeitgeber für sie jedoch nur in dem Umfang, der dem im Zeitpunkt des Übergangs abgelaufenen Teil ihres Bemessungszeitraums entspricht.
Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses wegen des Übergangs des Betriebs oder eines Betriebsteils durch die bisherige Arbeitgeberin/den bisherigen Arbeitgeber oder durch die neue Inhaberin/den neuen Inhaber ist unwirksam. Eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses aus anderen Gründen ist möglich.

Hinsichtlich der Arbeitnehmer sind folgende Maßnahmen in Aussicht genommen:

     
     
     
     
Der Mitarbeiter wurde wie einmal jährlich erforderlich/vor erstmaliger Aufnahme unterrichtet.

Name/Vorname der/des Unterrichteten:      
Unterschrift: 






Durch die Unterschrift wird bestätigt, dass die/der Unterzeichnende über oben aufgeführte Themen unterrichtet wurde.
Name/Vorname der/des Unterrichtenden:      
Unterschrift: 






  , den      
(Empfehlung für Aufbewahrungsfrist: bis 5 Jahre nach Ausscheiden des Mitarbeiters)
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